
1. Pluralismus

· Pluralismus ist zu verstehen als „das Vorhandensein einer ‚Vielzahl’ verschiedener gesellschaftliche Interessen und ihrer organisierte Vertretung in der politischen Willensbildung“.

· Die Aufgabe der staatlichen Institutionen ist es, die unterschiedlichen Interessen gegeneinander abzuwägen und einen Interessensausgleich in Form eines Kompromisses zu erreichen.

· Kritik: Es gibt keine ausgleichende Gerechtigkeit mittels Interessenskonkurrenz, weil immer nur ein sehr labiles Gleichgewicht zwischen den etablierten Gruppen hergestellt werden kann. Interessen von Schwachen und Randgruppen werden ignoriert. (vgl. Offe: organisationsfähige und konfliktfähige Interessen)

2. Gesetzgebungsverfahren 

Anhand des folgenden Schaubildes lässt sich das Gesetzgebungsverfahren gut nachvollziehen:

Hier kommt ein Schema der deutschen Gesetzgebung hin.

Quelle: Pötzsch, 1999, S. 74.
3. Interessensgruppen im deutschen Gesundheitswesen

Hier findet sich eine Karikatur, 

die das Gesundheitswesen 

als Kuh darstellt, die von den verschiedenen

 Interessensgruppen gemolken wird

Quelle: Pötzsch, 1999, S. 43.

1. Die Verbände der gesetzlichen Krankenkassen:

z.B. die Landesverbände der Orts-, Betriebs- und Innungskrankenkassen  oder die Landesverbände der Landwirtschaftlichen Krankenkassen und der Bundesknappschaft. Alle sind als Körperschaften öffentlichen Rechts
 organisiert und „unterstehen der Aufsicht der für die Sozialverwaltung zuständigen obersten Verwaltungsbehörde des Bundeslandes, in dem sie ihren Sitz haben.“
 Sie zeichnen sich durch folgenden Merkmale besonders als Selbstverwaltungsorgane aus: die Vertreterversammlung und den Vorstand, die paritätische Besetzung der Selbstverwaltungsorgane durch Vertreter der Arbeitgeber und der Versicherten (also der Kostenträger) und die Sozialwahlen, durch die die Kostenträger die Vertreterversammlung bestimmen sollen. Die Wahlen sollten eigentlich in Form von Urwahlen
 durchgeführt werden. Gegen sie setzten sich aber die so genannten „Friedenswahlen“
 durch, bei denen insgesamt auf den Vorschlaglisten weniger Bewerber stehen als Mitglieder der Vertreterversammlung zu wählen sind, sodass diese als gewählt gelten.
 

2. Die Kassenärztlichen und die kassenzahnärztlichen Vereinigungen: 
Ihre Mitglieder sind alle zugelassenen Ärzte und Zahnärzte. Auch diese Organisationen sind Körperschaften öffentlichen Rechts und bilden sowohl eine Vertreterversammlung als auch einen Vorstand.

3. Die Verbände der Ersatzkassen: 

Hierbei handelt es sich nicht um Körperschaften öffentlichen Rechts, sondern um einen freiwilligen Zusammenschluss der Ersatzkassen und somit um eine privatrechtliche Organisation. Auch sie genießt Satzungsautonomie und bildet eine Vertreterversammlung, allerdings nur aus Vertretern der Versicherten.

4. Die Krankenhausverbände: 

Hier sind zu nennen die Landeskrankenhausgesellschaften und die Vereinigungen der Krankenhausträger, die als eingetragener Verein organisiert sind und deren Organisation nicht über das Sozialgesetzbuch (SGB) geregelt wird.

5. Die Spitzenorganisationen der Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen:  
Ein Beispiel hierfür ist der Wirtschaftsverband Deutscher Heilbäder und Kurorte im Deutschen Bäderverband.
6. Die Ärztekammern:  
Dies sind die Ständeorganisationen der Ärzte und Körperschaften öffentlichen Rechts. Sie entstanden historisch ähnlich wie die Krankenkassen aus freiwilligen Zusammenschlüssen, die dann „allmählich auf Landesebene staatlich durch Ärztekammergesetze und -verordnungen anerkannte Standesvertretungen“
 wurden. Die Spitzenorganisation bildet die Bundesärztekammer.

Hier kommt eine schematische

Darstellung des Einflusses der Verbände hin.

Quelle: Pötzsch, 1999, S.43.

4. Politische Gremien im deutschen Gesundheitswesen

· Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen:

Nach § 141 des SGB V beruft das Bundesministerium für Gesundheit die Konzertierte Aktion, in der alle Beteiligten an der gesundheitlichen Versorgung der Bevölkerung mitwirken (Vertreter der Krankenkassen, der Ärzte etc.) Die Konzertiert Aktion gibt Empfehlungen zu einzelnen Versorgungsbereichen ab und beachtet den Grundsatz der Beitragssatzstabilität.
· Sachverständigenrat der Konzertierten Aktion im Gesundheitswesen: 

Nach § 142 des SGB V beruft das Bundesministerium für Gesundheit einen Sachverständigenrat, der die Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen unterstützt. Er ist interdisziplinär besetzt und erstellt Jahresgutachten, deren Themen das Bundesgesundheitsministerium näher bestimmt, bzw. Sondergutachten, die dem Bundespräsidenten zu übergeben sind.
· Bundesausschuss der Ärzte und Krankenkassen: 
Die Verbände der gesetzlichen Krankenkassen und die kassenärztliche, sowie die kassenzahnärztliche Vereinigung arbeiten im obersten Gremium der Selbstverwaltung, dem Bundesausschuss der Ärzte und Krankenkassen nach gesetzlichen Regelungen zusammen. Dieses Gremium „besteht aus jeweils einem unparteiischen Vorsitzenden, zwei weitern Unparteiischen, je neun Vertretern der Ärzte und der Krankenkassen (AOK drei, Ersatzkassen zwei, die übrigen jeweils einen Vertreter)“
. Die Zusammensetzung ist im SGB V §91 festgelegt.

· Beiräte und Kommissionen beim Bundesgesundheitsministerium: 

Das Ministerium wird unterstützt durch den „sachkundigen Rat und Empfehlungen führender Wissenschaftler“. Unter der Fachaufsicht des Ministeriums arbeiten fünft Institute (z.B.: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung in Köln)
5. Probleme und Konflikte

· Unterrepräsentation von Interessen

· „Private Regierung“

· Legitimation

6. Literatur

Alemann, Ulrich von (1989): Organisierte Interessen in der Bundesrepublik, Opladen.

Beske, Fritz/ Hallauer, Johannes F./ Kern, Alex Olaf (1996): Rationierung im Gesundheitswesen? Zur Weiterentwicklung der gesetzlichen Krankenversicherung: Leistungskatalog, Selbstverwaltung, Fremdleistungen, Institut für Gesundheits-System-Forschung, Kiel.

Damaschke, Kurt (1986): Der Einfluss der Verbände auf die Gesetzgebung. Am Beispiel des Gesetzes zum Schutz vor gefährlichen Stoffen (Chemikaliengesetz), München.

Naschold, Frieder (1967): Kassenärzte und Krankenversicherungsreform. Zur Theorie der Statuspolitik, Freiburg im Breisgau.

Pötzsch, Horst (1999): Die deutsche Demokratie, Bonn.

Voelzkow, Helmut/ Heinze, Rolf G. (1995): Entlastung des Staates durch organisierte Interessen? Der Beitrag intermediärer Institutionen bei der Erfüllung öffentlicher Aufgaben, In WIS-Bericht Nr. 6/95.

Winter, Thomas von (1997): Sozialpolitische Interessen. Konstituierung, politische Repräsentation und Beteiligung an Entscheidungsprozessen, Baden-Baden.

Wörner, Hans-Hermann (1991): Die Selbstverwaltung in der Sozialversicherung, geprüft an Hand der zwei- und dreiseitigen Verträge nach §§ 112 und 115 SGB V, Bayreuth.

7. Weiterführende Internetliteratur

o.V. (o.A.): Bundesausschuss der Ärzte und Krankenkassen- Begriff, in: Website der IKK http://www.ikk.de/ikk/generator/IKK/Versichertenservice/Fachlexikon/B/Bundesausschuss_20der_20_C4rzte_20und_20Krankenkassen,templateId=popupPage.jsp.html, letztes Update: o.A., Recherche am: 01.08.2002.
o.V. (2002): Allgemeine verwaltungsrechtliche Texte und Übersichten- Körperschaft des öffentlichen Rechts, in: Website der juristischen Fakultät der Universität Halle 

http://www.jura.uni-halle.de/vwronline/verwalt.htm, letztes Update: o.A., Recherche am 01.08.2002.

o.V. (o.A.): SGB 5 §141 Konzertierte Aktion, in: Gesetze im Internet, bereitgestellt vom Bundesministerium der Justiz und juris http://jurcom5.juris.de/bundesrecht/sgb_5/__141.html, letztes Update: o.A., Recherche am: 18. 10. 2002.

o.V. (o.A.): Gesetzliche Grundlagen und Welche Aufgaben hat der Sachverständigenrat?, in: Website des Sachverständigenrates der KAiG 

http://www.svr-gesundheit.de/gesetz/sgb142/sgblei.htm und 

http://www.svr-gesundheit.de/aufgaben/aufglei.htm, letztes Update: o.A., Recherche am 18.10.2002.

o.V. (o.A.): Institute, in: Website des Bundesministeriums für Gesundheit http://www.bmgesundheit.de/bmg-frames/index.htm, letztes Update: o.A., Recherche am: 18.10.2002.

o.V. (o.A.): Gesetzgebung, Der Entwurf eines Gesetzes, Interessenverbände, in: Website des deutschen Bundestages www.bundestag.de/info/gesgeb/04interess.html, letztes Update: o.A., Recherche am: 18.10.2002.

Ruhr-Universität Bochum	Fakultät für Sozialwissenschaft	Wintersemester 2002/2003


Politikproduktion und Politikberatung


Dr. Nils C. Bandelow


Politikproduktion und Politikberatung im deutschen Gesundheitswesen


Thesenpapier


Datum: 22. Oktober 2002							Referentin: Anja Lemke











� Damaschke, 1986, S. 17.


� „Definition: ‚mitgliedschaftlich verfasste, unabhängig vom Wechsel der Mitglieder bestehende juristische Person’“  vgl. Website der juristische Fakultät der Universität Halle.


� Wörner, 1991, S. 27.


� Wahlen mit Wahlhandlung


� Wahlen ohne Wahlhandlung


� Leider ließen sich in der wissenschaftlichen Literatur keine Anhaltspunkte finden, die diese Handhabung begründen könnten.


� Wörner, 1991, S.56.


� Beske, Hallauer und Kern nennen zusätzlich die Apotheker, die Nichtärtzlichen Gesundheitsberufe, die Pharmazeutische Industrie, die Medizintechnik- und Medikalproduktehersteller, die private Krankenversicherung und andere Sozialversicherungsträger. Siehe Beske/ Hallauer/ Kern, 1996, S. 42 f.


� vgl. Website der IKK.


� Voelzkow/ Heinze, 1995, S. 216.





